
Strassenabwasserbehand-
lungsanlage Birchstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren
 
Zurzeit führt das Bundesamt für Strassen ASTRA zwischen dem Ostportal des 
Gubristtunnels und dem Stelzentunnel Vorarbeiten zum Ausbau der Nordum-
fahrung Zürich durch. Eine Übersicht dazu finden Sie auf der Rückseite dieser 
Anwohnerinformation. Einzelne Arbeiten werden in Ihrer Nachbarschaft ausge-
führt. Über diese möchten wir Sie im Folgenden informieren.

Strassenabwasserbehandlungsanlage Birchstrasse
An der Birchstrasse zwischen Industriestrasse und Waldegg Weg sowie dem 
Anschluss Zürich-Seebach erstellt das Bundesamt für Strassen ASTRA eine neue 
Anlage zur Behandlung des Strassenabwassers. Diese Anlage wird in Zukunft 
einen Teil des Strassenabwassers der Autobahn reinigen, bevor dieses in die 
Glatt eingeleitet wird.

Die Bauherrschaft bemüht sich, die Lärmemissionen und die Belastung der Luft 
so gering wie möglich zu halten. Dennoch lassen sich diese nicht ganz vermei-
den, insbesondere im folgenden Zeitraum:
– September 2015 bis Dezember 2016, jeweils Montag bis Freitag, zwischen 

07:00 Uhr und 17:00 Uhr.

Witterungsbedingt können sich die Termine leicht verschieben. Wir danken 
Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis. Bei Fragen oder für Auskünfte stehen wir 
gerne zur Verfügung.
 
Bundesamt für Strassen ASTRA, Infrastrukturfiliale Winterthur 
Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Tel. 058 480 47 11 
winterthur@astra.admin.ch 
Weitere Informationen zum Projekt: www.nordumfahrung.ch

Juli 2015

Anwohnerinfo Rümlang

Beispiel einer Strassenabwasserbehandlungsanlage (Wässermatt an der Autobahn A4 im Raum Hedigen/Zwillikon).
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